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D .508/57. 1 

Im Namen des De uts cha n Volkes 

In der StrajSache gegen den Phot ographen ?L___l S 
aus Frankfurt a.H. , z.Zt. in Untersuchungshaft im Uhtersuchungsge= 
jängnís in .Frankfurt acH. , 
wegen Rassenschande 

hat das Heichsgericht, l. St rajSe na t, in der Sitzung vom 
6./7. August 1937, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der .Senatspräsident Dr. .Schultze, 
die Re íchsgerichtsräte Dr. Ziegler, Flor, Rensch, 
Ur. Rohde, 

als Beamter der Staatsanwoltsehaft: 
der He ichsanwalt Dr. Schneídewtn, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Ullrich, 

auf die Revision des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung 
für Recht erkannt: 
Das er teil des Landgerichts in I r a. n k .f u r t a.U. vom 

13. Hof 1957 wird, soweit der Angeklagte si | verurteilt worden 
ist, nebst 'den ~thm insoweit zu Grunde liegenden Feststellungen anja 
gehoben; die Sache wird in diesem Umfang zu neuer verhandlung und znı= 
Scheidung an die vorinstanz zuruckverwíesen. 

Von Rechts wegen. 

ı 
I 
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Gründe. 

1. Die Verjahrensrupen sind unbegründet. Ob ein Zeuge gemäß 
§ 60 Nr.1 StPO. ~eidesuru'ähig ist, hat der 2'atı-tchtelr° in der fiøUptıv 

Ufltıı 



ıı 2 ııııı 

verhandlung nach pflichtgemäßem Ermessen zu enteehe iaen. .Eine Nach: 
prüfung dieser Ehtscheidung in tatsächlicher Beziehung ist dem He= 
visionsgerieht Versagt. Daß im vorliegenden Fall der geschluß; die 
Zeugin Neumann Zu beetdígen, von Rechts írrtun beeinflußt sein könnte, 
wird von der Revision selbst nicht behauptet und ist auch in übrigen 
nicht ersichtlich. 

Der unter 2 der Beatsionsbegrundungsschríft behauptete Ruder: 
Spruch in den Gründen des angefochtenen Orte als ist tatsächlich nicht 
vorhanden. Das vorbringen der fäevisíon stellt sich in diesem Rankt 
vielmehr als unzulässiges Ankämpfen gegen die Beweiswürdigung des 
Landgerichts dar. § 267 .$tPO; ist nicht verletzt. 

2. Auch das, was die Revision zur Begruhdung der sachlich-reehtı 
lachen Hege ausjuhrt, ist nicht geeignet, ihr zum .Erfolge zu verhel= 
,den. Das angefochtene Urteil stellt (Oz. s. 5 J ausdrücklich .fest , 
daß der Beschwerdeführer eetn Olied in die Scheide der mm lern= 
geführt habe. Damit ist ein. Geschlechts verkehr zwischen -ihm und der 
Hermann im .Sinne des § 2 ßlutschö. eindeutig dargetan. Daß im übrigen 
die Unzucht gen Handlungen, die der Beschwerdeführer jestgesteller= 
maßen außerdem mit der NA | vorgenommen hat , dazu best irrt waren, 
an, Stelle. des ßetsehlajs der Befriedigung des Geschlechtstríebes 
mindestens der de . lau dienen, ergibt sich aus der Feststellung 
des Landgerichts , diese Handlungen seien vorgenommen worden, weil 
die N1 gesagt habe, ,sie hätte mehr 'davon'. (UM.S. 57. Also- 
ist auch in diesen unzüchtigen Handlungen ein Geschlechts verkehr im 
Sinne des Blutschutzgesetzes mit Recht gefunden wordeN. Rßšt. Bd. 70 
s. 575; 

3- .Die unabhängig vom Vorbringen der Revision vorgenommene 
Nachprüfung des Ürteils in sachlích=reehtl!cher Beziehung ergab aber 
einen anderen Rechtsmangel, der zur Aufhebung der Verurte Ölung des 
BeschwerdeführerS nötigt. Das Landgericht stellt im ersten Satz der 
ürteílsgrunde feste ,bíe ángeklagteh sind sämtlich Staats angehörige 
deutschen Blutes, die 'Zeugin mm | zu: Volljudtnh DieSe Bemerkung 
genügt nicht , um rechtlich einwandfrei darzutun, daß der Besehwerde= 
Führer Staatsangehöriger deutschen Blutes und die er Jüdin im 
Sinne des Blutschutzgesetses ist. DaS Landgericht hätte die Tatsa= 
Chen angeben müssen, aus denen sich 'diese Eigenschaften des Beschwer- 
deführers einerseits und der .y1 andererseits ergeben. Dieser 
Mangel an tatsächlichen feststellungen wird auch nicht dadurch ausgeı 
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glichen, daß bei der Erörterung der inneren Ihtseíte, nämlich der 
frage , ab der BesChwerdeführer eewußt habe, daß die NA IJüdtn 
sei, .das »typisch Jüdische Gepräge der Na sowohl im Aussehen als 
auch im Auftreten erwähnt und daraus der Schluß gezogen wird, auch 
der rassekundltch nicht Geschulte habe die Judenetgenschaft der 
ad | ohne weiteres' erkannt. .Domgegenuber ~0eflfln2 es, darauf hinzu= 
weisen, daß jüdische Bassemerkmale sich auch be 1 jüdischen Bisch- 
língen .finden, die nicht durchweg den Bestimmungen des Blutschut:= 
Gesetzes unter fallen. 

Be í der Neuen Verhandlung wird das Landgericht gemäß § 1 der 
ersten AusIVO.z. Blutschø. vom ~l4. November 1935 in verbindung mit 
§ 5 der ersten 'VAG. vom 14. NOvember 1955 zum Re icnsburgergesetz zu 
prüfen haben, ob die NI Jfldtn im Sinne dieser Vorschriften ist 
oder als Jüdin gilt und ob der Beschwerdeführer deutscher staatsange= 
hör tger im Sinne des Beichsbargergesetzes ist . [Me hierfür mafigebltı 
Chen Tatsachen sind in den Urteilsgrunden mitzuteilen. zur inneren 
Tatseite muß dem-Beschwerdeführer die Kenntnis derjenigen Tatsachen, 
die die Judeneigenschajt der na lund seine eigene Eigenschaft 
als deutscher Staatsangehäríger begründen, nachgewiesen werden. § .}57 
StPO. schlägt nicht ein,da ein Zusammenhang zwischen der Rat des ße- 
schwerdefuhrens und den Taten der flítangeklagten im Sinne des § .3 .$tPO. 
nicht gegeben ist. - 

geh. .9chultee. Dr. Ziegler. 
Dr.. Rohde . 

Flor. 
Rerısch. 
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